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Vorwort 

Den Anlaß zur verfassungsrechtlichen Untersuchung »korporativer Staatsgewalt« 
bildete die Debatte um das Aufkeimen »neokorporatistischer« Strukturen staatli-
cher Herrschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Entfacht worden war jene 
Diskussion durch das »Bündnis für Arbeit«, welches die im Jahr 1998 neu gewählte 
Bundesregierung bereits kurz nach ihrem Amtsantritt ins Leben gerufen hatte. Der 
Untersuchungsgegenstand »korporative Staatsgewalt« ist aber nicht auf derartige 
»(makro-)korporatistische« Politikmuster beschränkt. Vielmehr wird »korporati-
ve Staatsgewalt« hier viel weitergehend und umfassender als »Integration privat or-
ganisierter Interessen in die Ausübung von Staatsfunktionen« verstanden. Nicht 
unter diese Definition fällt andererseits das verfassungsrechtlich im wesentlichen 
unbedenkliche Phänomen des »Lobbyismus«. 

Der Einstieg in die Untersuchung soll durch die »Leitsätze« und die »zentralen 
Aussagen«, welche gemeinsam den Abschluß der Schrift bilden, erleichtert wer-
den. Jedoch weist die Untersuchung weithin einen ausgeprägt deduktiven Charak-
ter auf. Dieser dürfte vielfach einer selektiven Lektüre einzelner Untersuchungsab-
schnitte ohne Kenntnisnahme insbesondere vorangegangener Teile der Untersu-
chung entgegenstehen. Der Zugang zu vorliegender Schrift setzt jedenfalls voraus, 
daß der Untersuchungsgegenstand »korporative Staatsgewalt« stets so im Blick 
bleibt, wie er eingangs der Arbeit umfassend definiert und eingehend umschrieben 
wird. Mit einem eigenen, hiervon losgelösten Vorverständnis dessen, was unter 
»korporativer Staatsgewalt« (vermeintlich) zu verstehen sei, läßt sich die Arbeit je-
denfalls nicht erschließen. 

Am ehesten wird sich die »Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik«, welche 
dem Umfang nach gleichsam eine eigenständige Abhandlung innerhalb der Arbeit 
bildet, ohne Rücksicht auf den weiteren Kontext der Untersuchung dem Leser ver-
mitteln. Die hier rekonstruierte Legitimationsdogmatik rückt das Parlament kon-
sequent ins Zentrum der Vermittlung demokratischer Legitimation staatlicher 
Herrschaft. Insofern (und gerade auch in Anwendung der rekonstruierten Legiti-
mationsdogmatik auf »korporative Staatsgewalt«) versteht sich die Arbeit zugleich 
als Beitrag dazu, dem in jüngerer Zeit vielfach problematisierten Phänomen der 
»Entparlamentarisierung« bzw. der »Selbstentmachtung des Parlaments« entge-
genzuwirken. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Februar 2003 von der Rechts- und Staatswis-
senschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
als Habilitationsschrift angenommen. Für die Veröffentlichung der Schrift habe ich 



VI Vorwort 

lediglich den das Werk abschließenden Abschnitt »Zentrale Aussagen« hinzuge-
fügt. In Bezug genommene Literatur und Rechtsprechung befinden sich im we-
sentlichen auf dem Stand vom September 2002. Jüngere Judikatur (wie der Be-
schluß des Bundesverfassungsgerichts zur demokratischen Legitimation funktio-
naler Selbstverwaltung vom 5. Dezember 2002) und neueres Schrifttum wurden 
vereinzelt nachträglich berücksichtigt und eingearbeitet. 

Meinem akademischen Lehrer, Herrn Professor Dr. Matthias Herdegen, danke 
ich besonders herzlich für die langjährige Begleitung dieser Arbeit, die intensive 
Auseinandersetzung mit ihren Thesen und schließlich die Erstellung des Erstgut-
achtens. Weiterer sehr herzlicher Dank gebührt Herrn Professor Dr. Wolfgang Lö-
wer, welcher sich in seinem Zweitvotum mit dieser Schrift sehr engagiert auseinan-
dergesetzt hat. Dem Verlag, dessen Mitarbeiter die Publikation umsichtig betreut 
und sorgfältig gestaltet haben, danke ich für die Aufnahme in die Schriftenreihe 
»Jus Publicum«. 

Ich widme diese Schrift meiner Frau, meiner lieben Hildegard, die mir in der 
Habilitationszeit stets liebevoll zur Seite gestanden hat. 

Bonn, im März 2004 Hans-Georg Dederer 



Inhaltsübersicht 

Vorwort V 

Abkürzungsverzeichnis XXIII 

Einleitung 1 

Erster Teil 
Begriff und Funktionen »korporativer Staatsgewalt« 9 

§1 Begriffselement »Staatsgewalt« 10 

§2 Begriffselement »korporativ« 25 

§ 3 Funktionen korporativer Staatsgewalt 98 

Zweiter Teil 

Grundfragen korporativer Staatsgewalt 107 

§ 4 Korporative Staatsgewalt und Gemeinwohl 108 
§ 5 Korporative Staatsgewalt im Lichte der Unterscheidung von Staat und 

Gesellschaft 112 

§6 Korporative Staatsgewalt und innere Souveränität des Staates 121 

Dritter Teil 
Legitimation korporativer Staatsgewalt -

zugleich eine Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik 125 

§7 Grundprobleme der Legitimation korporativer Staatsgewalt 126 

§8 Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik 140 

§ 9 Primäre Legitimation staatlicher Herrschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland 171 

§10 Sekundäre Legitimation staatlicher Herrschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland 190 

§11 Legitimation korporativer Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land 251 



V i l i Inhaltsübersicht 

Vierter Teil 
K o r p o r a t i v e Staatsgewalt im L i c h t e des D e m o k r a t i e p r i n z i p s 277 

§ 12 Demokratische Gleichheit und korporative Staatsgewalt 278 

§13 Prinzip der Mehrheitsentscheidung und korporative Staatsgewalt 330 

§ 14 Korporative Staatsgewalt und demokratische Repräsentation 342 

§15 Korporative Staatsgewalt und ethische Orientierung demokratischer 
Entscheidungen am Gemeinwohl 360 

§16 Korporative Staatsgewalt und Binnendemokratisierung der privat 
organisierten Interessen 365 

Fünfter Teil 
K o r p o r a t i v e Staatsgewalt im L ichte des Rechtsstaatspr inzips 399 

§ 17 Grundrechte und korporative Staatsgewalt 401 

§ 18 Gewaltenteilung und korporative Staatsgewalt 461 

§ 19 Vorbehalt des Gesetzes und korporative Staatsgewalt 471 

Sechster Teil 
K o r p o r a t i v e Staatsgewalt im L ichte des grundgesetz l ichen 

Organisat ionsrechts 477 

§20 Verfassungsrechtliche Organisation der Staatsfunktionen und 
korporative Staatsgewalt 478 

§21 Beamtenrechtlicher Funktionsvorbehalt und korporative Staatsgewalt . . . 507 

Siebter Teil 
A u s b l i c k auf internationale D i m e n s i o n e n 

korpora t i ve r Staatsgewalt 515 

§22 Transnationale korporative Staatsgewalt 516 

§ 23 Supranationale korporative Hoheitsgewalt 577 

§24 Schlußbemerkungen: zur »organisierten Zivilgesellschaft« und 

Subsidiarität korporativer Staatsgewalt 609 

Leitsätze 622 

Zentrale Aussagen 645 

Literaturverzeichnis 653 

Stichwortverzeichnis 683 



Inhaltsverzeichnis 

Vorwort V 

Abkürzungsverzeichnis X X I I I 

Einleitung 1 

Erster Teil 
Begriff und Funktionen »korporativer Staatsgewalt« 9 

§1 Begriffselement »Staatsgewalt« 10 

I. Textkoordinaten des Grundgesetzes: »Staatsgewalt«, »staatliche 
Gewalt«, »öffentliche Gewalt«, »Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung« 10 

II. »Staatsgewalt« kraft Zurechnung eines Handelns zum Staat . . . . 13 
1. Gegenständliche Zurechnung: Wahrnehmung von Staats-

aufgaben 13 
2. Organisatorische Zurechnung: Handeln von Funktionswaltern . 15 

a) Zurechnung zu einem Träger staatlicher Funktionen im 
rechtstechnischen Sinn 15 

b) Zurechnung über Funktionswalter 16 
aa) Funktionswalter (im engeren und weiteren Sinn) 

innerhalb von Funktionsorganen 16 
bb) Funktionswalter (im weiteren Sinn) außerhalb von 

Funktionsorganen 17 
3. Funktionelle Zurechnung: Ausübung von Staatsfunktionen . . . 19 

III . Zusammenfassung 24 

§2 Begriffselement »korporativ« 25 

I. Integration »privat organisierter Interessen« in die Ausübung 

von Staatsfunktionen 25 
1. »Privat organisierte Interessen« 26 

a) »Privat« 26 
aa) Freiwilligkeit des Personenzusammenschlusses 26 

bb) Abgrenzung zu öffentlich-rechtlich organisierten 
Personenzusammenschlüssen 26 



X Inhaltsverzeichnis 

aaa) Ausgrenzung insbesondere der interessenvertreten-
den Körperschaften des öffentlichen Rechts . . . . 27 

bbb) Exkurs: Verfassungskonforme Reduzierung der 
Aufgabe der Interessenvertretung durch interes-
senvertretende Körperschaften des öffentlichen 
Rechts 28 

ccc) Einbeziehung der als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften verfaßten Kirchen 31 

ddd) Ausgrenzung privat-rechtlich organisierter 
Personenzusammenschlüsse mit ausschließlich als 
öffentlich-rechtliche Körperschaften verfaßten 
Mitgliedern 32 

eee) Ausgrenzung von „Ständen" 33 
aaa) Materielle und unmaterielle Interessen 37 

bbb) Partikulare und allgemeine Interessen 39 
b) »Organisation« 33 

aa) Ausgrenzung von »Augenblicksverbänden« 34 
bb) Ausgrenzung von »Klassen« und »Schichten« 35 

c) »Interesse« 36 
aa) Wahrnehmung des »Interesses« spezifisch gegenüber 

dem Staat 36 
bb) Hinreichende Durchsetzungsfähigkeit des »Interesses« . 36 
cc) Begriff des »Interesses« 37 

aaa) Materielle und immaterielle Interessen 37 
bbb) Partikulare und allgemeine Interessen 39 

d) Exkurs: empirischer Befund zu privat organisierten 
Interessen in der Bundesrepublik Deutschland 40 

2. Abgrenzung der privat organisierten Interessen 
von den politischen Parteien 41 

3. Zusammenfassung 44 
II. »Integration« der privat organisierten Interessen in die Ausübung 

von Staatsfunktionen 44 
1. »Integration« bei organisatorischer und funktioneller 

Zurechnung zum Staat 45 
a) Integration bei »Steuerung« staatlicher Herrschaft 45 
b) Fallgruppen der Integration 46 

aa) Fallgruppe 1 46 
bb) Fallgruppe 2 47 
cc) Fallgruppe 3 47 

c) Staatliche Veranlassung der Integration 48 
d) Interessenvertretung als Zweck der Integration 48 

aa) Zweck der Interessenvertretung 48 
bb) Interessenvertretung ohne »imperatives Mandat« . . . . 49 
cc) Interessenvertretung nicht nur durch Mitglieder oder 

Funktionäre der privaten Interessenorganisationen . . . 50 



Inhaltsverzeichnis XI 

dd) Interessenvertretung »im engeren Sinn« und 
»im weiteren Sinn« 50 

ee) »Objektive« und »subjektive« Interessenvertretung . . . 51 
2. »Integration« privat organisierter Interessen in die Ausübung 

von Staatsfunktionen im Rahmen tradierter Typen der 
»Osmose« von Staat und Privaten 53 
a) Selbstverwaltung 53 
b) Beleihung 56 
c) Privatisierung 60 
d) Inpflichtnahme Privater 65 
e) Kooperation 66 
f ) Partizipation 76 

g) Sachverständige Beratung 79 
h) Lobbyismus 84 

3. Referenzbeispiele für »Integration« privat organisierter Interes-
sen in die Ausübung von Staatsfunktionen 86 
a) Integration in die Ausübung der Regierungsfunktion: 

»Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähig-
keit» 86 

b) Integration in die Ausübung der Gesetzgebungsfunktion: 
Allgemeinverbindlichkeitsanordnung des Mindestlohn-Tarif-
vertrags im Baugewerbe (§ 1 3. BauArbbV i.V. mit § 1 Abs. 3a 
AEntG) 89 

c) Integration in die Ausübung der Verwaltungsfunktion: 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (§§ 17ff. 
JuSchG) 91 

d) Integration in die Ausübung der Rechtsprechungsfunktion: 
ehrenamtliche Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit (§§20ff . 
ArbGG) 92 

4. »Korporative Staatsgewalt« und »Neokorporatismus« 93 

§3 Funktionen korporativer Staatsgewalt 98 

I. Heranziehung privater Sachkunde 98 

II. Beteiligung Betroffener 100 

III. Herstellung von Konsens 102 

IV. (Wieder-)Herstellung staatlicher Steuerungsfähigkeit 103 

V. Kontrolle staatlicher Gewalt 106 

Zweiter Teil 

Grundfragen korporativer Staatsgewalt 107 

§4 Korporative Staatsgewalt und Gemeinwohl 108 

§5 Korporative Staatsgewalt im Lichte der Unterscheidung von Staat 
und Gesellschaft 112 



X I I Inhaltsverzeichnis 

I. Staat und Gesellschaft un te r dem Grundgese tz 112 

II. Konsequenzen f ü r korpora t ive Staatsgewalt 119 

§6 Korporative Staatsgewalt und innere Souveränität des Staates . . . 121 

Dritter Teil: 
Legitimation korporativer Staatsgewalt -

zugleich eine Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik 125 

§7 Grundprobleme der Legitimation korporativer Staatsgewalt . . . . 126 

I. »Funkt ionel le und institutionelle« Legit imation 127 

II. »Organisatorisch-personel le« Legit imation 130 

III. »Sachlich-inhaltliche« Legit imation 134 

§8 Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik 140 

I. No twend igke i t einer Rekons t ruk t ion der Legi t imat ionsdogmatik . 140 

II. Legitimität als Oberbegr i f f 143 

III. Formel le Legitimität 145 
1. Formel le Legitimität durch Legit imation und Legalität 145 
2. Rechtl iche Maßs täbe fü r Legi t imat ion und Legalität 145 

IV. G r u n d z ü g e der rekonst ru ier ten Legi t imat ionsdogmat ik 146 

V. Ent fa l tung der rekonst ru ier ten Legi t imat ionsdogmatik 148 
1. Legit imation als Steuerung 148 
2. Formel le (funktionelle , organisatorische, personelle, p roze-

durale) und materielle (inhaltliche) Legit imation als Legitima-
t ions formen 149 

3. Abs t rak te und konkre te Legit imation 153 
4. Pr imäre und sekundäre Legit imation als Legi t imationsebenen . 154 
5. Zusammenwi rken der Legi t imationsebenen und Legit imations-

f o r m e n 156 
6. Bes t immung des konkre ten Legit imationsniveaus durch die 

Effektivi tät der Steuerung 160 

VI. Materielle Legitimität 163 
1. Materielle Legitimität als H e r v o r b r i n g u n g des Gemeinwohls . . 163 
2. Legit imation und materielle Legitimität als aufeinander bezoge-

ne Kategorien 164 
3. Materielle Legitimität, nicht Legit imation durch »Funkt ions-

gerechtigkeit«, »Entscheidungsrichtigkeit«, »Sach- und 
Betroffenennähe« 166 

4. Weder materielle Legitimität noch Legit imation durch 
»Akzeptanz« 167 

VII . Verhältnis von formeller Legitimität zu materieller Legitimität . . 169 



Inhaltsverzeichnis XIII 

§9 Primäre Legitimation staatlicher Herrschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland 171 

I. Das Volk als vorverfassungsmäßiger Träger der Staatsgewalt und 
pouvoir constituant 171 

II. Das »Deutsche Volk« als vorverfassungsmäßiger Träger der Staats-
gewalt und pouvoir constituant 172 

III. Primäre Legitimation als »demokratische« Legitimation? 178 

IV. Formen primärer Legitimation 179 
1. Primäre formelle Legitimation 179 

a) Primäre funktionelle Legitimation 179 
b) Primäre organisatorische Legitimation 181 
c) Primäre personelle Legitimation 182 
d) Primäre prozedurale Legitimation 185 

2. Primäre materielle (inhaltliche) Legitimation 186 

§10 Sekundäre Legitimation staatlicher Herrschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland 190 

I. Das Volk als verfassungsgemäßer Träger der Staatsgewalt und 
pouvoir constitué 190 

II. Das »Deutsche Volk« als verfassungsgemäßer Träger der Staats-
gewalt und pouvoir constitué 191 

III. Das »Deutsche Volk« in seinen räumlichen Gliederungen als 
verfassungsgemäßer Träger der Staatsgewalt und pouvoir 
constitué 196 

IV. »Betroffenenlegitimation« als Scheinlegitimation 200 

V. Vermittlung sekundärer Legitimation unter Parlamentsvorbehalt . 207 
1. Begründung des Parlamentsvorbehalts 207 
2. Wahrnehmung des Parlamentsvorbehalts in Ausübung 

der Gesetzgebungsfunktion 209 
3. Wahrnehmung des Parlamentsvorbehalts in Ausübung 

der Budgetfunktion 210 
4. Wahrnehmung des Parlamentsvorbehalts in Ausübung 

der Kreationsfunktion 214 
5. Wahrnehmung des Parlamentsvorbehalts in Ausübung 

der Kontrollfunktion? 214 
6. Das parlamentarische Gesetz als zentrales Steuerungs- und 

Legitimationsinstrument 215 
7. Ineffektivität parlamentsgesetzlicher Steuerung? 219 

VI. Sekundäre Legitimation als »demokratische« Legitimation 221 
VII. Das Verhältnis zwischen primärer und sekundärer Legitimation 

unter dem Grundgesetz 221 
VIII. Formen sekundärer Legitimation 226 



X I V Inhaltsverzeichnis 

1. Sekundäre formelle Legitimation 226 
a) Sekundäre funktionelle Legitimation 226 
b) Sekundäre organisatorische Legitimation 228 
c) Sekundäre personelle Legitimation 229 
d) Sekundäre prozedurale Legitimation 239 

2. Sekundäre inhaltliche Legitimation 240 

§11 Legitimation korporativer Staatsgewalt in der Bundesrepublik 
Deutschland 251 

I. Grundsätzliche Überlegungen zum Legitimationsniveau 
korporativer Staatsgewalt 251 

II. Legitimation korporativer Staatsgewalt 253 
1. Funktionelle Legitimation 253 
2. Organisatorische Legitimation 255 
3. Personelle Legitimation 259 
4. Prozedurale Legitimation 266 
5. Inhaltliche Legitimation 270 

III . »Ist-Niveau« der Legitimation korporativer Staatsgewalt in den 
Referenzbeispielen 273 
1. »Bündnis für Arbeit , Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit« . 273 
2. »Allgemeinverbindlichkeitsanordnung des Mindestlohn-Tarif-

vertrags im Baugewerbe (§ 1 3. B a u A r b b V i.V. mit § 1 Abs. 3a 
A E n t G ) « 274 

3. »Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (§§ 17ff. 
J u S c h G ) 274 

4. »Ehrenamtliche Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit 
(§§20f f . A r b G G ) « 275 

Vierter Teil 
Korporative Staatsgewalt im Lichte des Demokratieprinzips 277 

§12 Demokratische Gleichheit und korporative Staatsgewalt 278 

I. Grundprobleme demokratischer Gleichheit bei korporativer 
Staatsgewalt 278 

II . Korporative Staatsgewalt und Wahlrechtsgleichheit: Vorkehrungen 
gegen ungleiche Einflußnahme auf die Ausübung von Staats-
gewalt 286 

III . Korporative Staatsgewalt und gleicher Zugang zu öffentlichen 
Ämtern 300 
1. Eröffnung des Anwendungsbereichs des Art. 33 Abs. 2 G G 

bei korporativer Staatsgewalt 300 
2. Bedeutung der Auswahlkriterien des Art. 33 Abs. 2 G G im 

Zusammenhang mit korporativer Staatsgewalt 302 



Inhaltsverzeichnis X V 

3. Gestaltung des Auswahlverfahrens bei korporativer 
Staatsgewalt 311 

4. Fragen des Rechtsschutzes 323 

IV. Zusammenfassend: »Wesentliche« Entscheidungen im Lichte 
des demokratischen Gleichheitssatzes 325 

§ 13 Prinzip der Mehrheitsentscheidung und korporative Staats-
gewalt 330 

I. Grundlagen des Prinzips der Mehrheitsentscheidung 330 
1. Einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen als demokratische 

Grundregel 330 
2. Qualifizierte Mehrheiten 331 
3. Einstimmigkeit 332 

II. Anwendbarkeit des Prinzips der Mehrheitsentscheidung im Fall 
korporativer Staatsgewalt 333 

III. Qualifizierte Mehrheit oder Einstimmigkeit als Abstimmungsregel 
im Rahmen korporativer Staatsgewalt 334 
1. »Interessenneutralisierung« durch qualifizierte Mehrheiten oder 

Einstimmigkeit 334 
2. Akzeptanz durch Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit oder 

Einstimmigkeit 338 
3. »Wesentlichkeit« qualifizierter Mehrheit oder von Einstimmig-

keit im Fall korporativer Staatsgewalt 341 

§14 Korporative Staatsgewalt und demokratische Repräsentation . . . 342 

I. Prinzipien der demokratischen Repräsentation nach dem Grund-
gesetz 342 
1. Grundgesetzliche Demokratie als repräsentativ-mittelbare 

Demokratie 342 
2. Alle Funktionsorgane als Repräsentationsorgane 344 
3. Bundestag als zentrales Repräsentationsorgan 346 
4. Wahl und Parlamentsgesetz als Autorisationsmittel im Sinne 

formaler Repräsentation 346 
5. Inhaltliche Repräsentation durch Konkretisierung des 

Gemeinwohls 347 
6. Herstellung formaler und inhaltlicher Repräsentation 

als Verfassungspflicht 348 

II. Grundprobleme demokratischer Repräsentation im Fall 
korporativer Staatsgewalt 349 

III. Herstellung demokratischer Repräsentation bei korporativer 
Staatsgewalt 352 

§15 Korporative Staatsgewalt und ethische Orientierung demokrati-
scher Entscheidungen am Gemeinwohl 360 



XVI Inhaltsverzeichnis 

§ 16 Korporative Staatsgewalt und Binnendemokratisierung der privat 
organisierten Interessen 365 

I. Grundsätzliche verfassungsrechtliche Überlegungen 365 
1. Konzentration der Fragestellung auf korporative Staatsgewalt . 365 
2. Grundrechtliche Relevanz der Binnendemokratisierung 366 
3. Binnendemokratisierung fordernde oder rechtfertigende 

Verfassungsbelange 367 
4. Binnendemokratisierung als »wesentliche« Entscheidung . . . . 368 

II. Binnendemokratisierung und innere Ordnung privat organisierter 
Interessen (unter Ausschluß der Kirchen und Religionsgemein-
schaften) 369 
1. Betroffenheit des Schutzbereichs der Vereinigungsfreiheit durch 

staatlich vorausgesetzte Binnendemokratisierung 369 
2. Staatlich vorausgesetzte Binnendemokratisierung als Grund-

rechtsausgestaltung oder Grundrechtseingriff? 369 
a) Dogmatische Grundlagen der Beschränkung der Vereini-

gungsfreiheit 369 
b) »Zwangsintegration« privat organisierter Interessen in 

die Ausübung von Staatsfunktionen mit Verpflichtung zur 
Binnendemokratisierung 370 

c) »Konsensintegration« privat organisierter Interessen in die 
Ausübung von Staatsfunktionen mit Binnendemokratisie-
rung als staatlich gewähltem Auswahlkriterium 372 

3. Betroffenheit des gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern . . . 374 
III. Binnendemokratisierung und innere Ordnung speziell der Kirchen 

und Religionsgemeinschaften 375 
IV. Binnendemokratisierung der privat organisierten Interessen wegen 

deren Integration in die Ausübung von Staatsfunktionen? 377 
1. Binnendemokratisierung in Analogie unmittelbar zu Art. 21 

Abs. 1 Satz 3 GG? 378 
a) Rechtsfolgen einer Analogie unmittelbar zu Art. 21 Abs. 1 

Satz 3 GG 378 
b) Anhaltspunkte für einen Umkehrschluß aus Art. 21 Abs. 1 

Satz 3 GG 378 
c) Anhaltspunkte für einen Analogschluß aus Art. 21 Abs. 1 

Satz 3 GG 379 
d) Argumentation aus der spezifischen Schutzrichtung 

des Art.21 Abs. 1 Satz 3 GG 380 
2. Binnendemokratisierung als Beitrag zur demokratischen 

Legitimation korporativer Staatsgewalt? 385 
3. Binnendemokratisierung zur Wahrung demokratischer Gleich-

heit im Rahmen korporativer Staatsgewalt? 386 
4. Binnendemokratisierung als Forderung des allgemeinen Demo-

kratieprinzips für den Fall korporativer Staatsgewalt? 387 



Inhaltsverzeichnis X V I I 

V. Binnendemokratisierung der privat organisierten Interessen zur 
Erreichung des Zwecks der Interessenvertretung? 389 
1. »Subjektive« Interessenvertretung 390 
2. Interessenvertretung »im engeren Sinne« 391 
3. »Objektive« Interessenvertretung 392 
4. Interessenvertretung »im weiteren Sinne« 393 

VI. Binnendemokratisierung der privat organisierten Interessen zur 
Erreichung der Funkt ionen korporativer Staatsgewalt? 393 
1. Heranziehung privater Sachkunde 394 
2. Beteiligung Betroffener 394 
3. Herstellung von Konsens 395 
4. (Wieder-)Herstellung staatlicher Steuerungsfähigkeit 396 
5. Kontrolle staatlicher Gewalt 396 

Fünfter Teil 
Korporative Staatsgewalt im Lichte des Rechtsstaatsprinzips 399 

§ 17 Grundrechte und korporative Staatsgewalt 401 

I. Grundrechte als Abwehrrechte 401 
1. Grundrechtliche Abwehr ohne spezifischen Bezug 

zu korporativer Staatsgewalt 401 
2. Grundrechtsverzicht der Mitglieder der in die Ausübung von 

Staatsfunktionen integrierten privat organisierten Interessen? . . 403 
a) Mitglieder als Adressaten belastender, im Rahmen korporati-

ver Staatsgewalt getroffener Maßnahmen 403 
b) Dogmatische Grunds t rukturen des Grundrechtsverzichts . . 404 
c) Grundrechtsverzicht im Rahmen korporativer Staatsgewalt . 409 

3. Grundrechtl iche Abwehr des anfänglichen Ausschlusses von 
korporativer Staatsgewalt 411 
a) Anfänglicher Ausschluß der nichtorganisierten Einzelnen . . 411 

aa) Beeinträchtigung der negativen Vereinigungsfreiheit . . 411 
bb) Beeinträchtigung der positiven Vereinigungsfreiheit . . 417 

b) Anfänglicher Ausschluß bestehender privat organisierter 
Interessen 419 
aa) Ungleichbehandlung 419 

bb) Beeinträchtigung der kollektiven Vereinigungsfreiheit . 421 
4. Grundrechtliche Abwehr besonderer Pflichten aus korporativer 

Staatsgewalt 423 
5. Grundrechtliche Abwehr des nachträglichen Ausschlusses 

aus korporativer Staatsgewalt 424 
II. Grundrechte als Teilhabe- und Leistungsrechte 425 

1. Derivative grundrechtliche Teilhabeansprüche auf Teilhabe 
an konkreten Formen korporativer Staatsgewalt 425 
a) Gleichheitsrechtliche Anspruchsgrundlagen 425 



XVIII Inhaltsverzeichnis 

b) Freiheitsrechtliche Anspruchsgrundlagen 431 
2. Originäre grundrechtliche Leistungsansprüche auf Einrichtung 

konkreter Formen korporativer Staatsgewalt 433 

III. Grundrechtsschutz durch Verfahren und Organisation 435 
1. Korporative Staatsgewalt als grundrechtseffektuierende 

Organisationsgestaltung 436 
2. Grundrechtseffektuierende Verfahrens- und Organisations-

gestaltung im Rahmen konkret eingerichteter Formen 
korporativer Staatsgewalt 438 
a) »Kollektiver« Grundrechtsschutz durch Verfahren und 

Organisation 438 
aa) Integration auch der ausgeschlossenen privat organisier-

ten Interessen an der Ausübung von Staatsfunktionen? . 438 
bb) »Pluralitätssicherung« und »Gegenmachtbildung« . . . 439 

b) »Individueller« Grundrechtsschutz durch Verfahren und 
Organisation 439 
aa) Staatliche Repräsentation der Außenseiter 440 
bb) Partizipation zum Schutz der negativen Vereinigungs-

freiheit 440 
cc) Partizipation zum Schutz der konkret berührten Grund-

rechte 440 
dd) Schutz der positiven Vereinigungsfreiheit 443 

aaa) Regelung der Mitgliedschaft und der Binnen-
struktur als Grundrechtsschutz durch Verfahren 
und Organisation 443 

bbb) Einschätzungs-, Beurteilungs- und Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers im Rahmen der Güter-
abwägung 444 

ccc) Aufnahmezwang 446 
ddd) Ausschlußverbot 454 
eee) Binnendemokratisierung 455 

IV. Objektive Grundsatzentscheidung gegen ständisch-korporatisti-
schen Aufbau der Gesellschaft 456 

V. Privat organisierte Interessen bzw. Interessenvertreter als Grund-
rechtsadressaten 457 

§18 Gewaltenteilung und korporative Staatsgewalt 461 

I. Grundsätzliche Vereinbarkeit korporativer Staatsgewalt mit den 
Grundzügen der grundgesetzlichen Gewaltenteilung 461 
1. Wahrung funktionaler Gewaltenteilung 461 
2. Wahrung organisatorischer Gewaltenteilung 462 
3. Wahrung personeller Gewaltenteilung 463 

II. »Egalisierungstendenzen« korporativer Staatsgewalt 463 
1. »Egalisierungstendenzen« durch gleichzeitige Integration ein 



Inhaltsverzeichnis XIX 

und derselben privat organisierten Interessen in die Ausübung 
mehrerer Staatsfunktionen 463 

2. Parallele »Egalisierungstendenzen« durch das Wirken der 
politischen Parteien im demokratischen parlamentarischen 
Regierungssystem 465 

3. Vorkehrungen gegen »Egalisierungstendenzen« 467 

§19 Vorbehalt des Gesetzes und korporative Staatsgewalt 471 

I. Dogmatische Grundstrukturen 471 
1. Vorbehalt des Gesetzes 471 
2. »Wesentlichkeitstheorie« 472 

II. Korporative Staatsgewalt im Lichte von Gesetzesvorbehalt und 
»Wesentlichkeitstheorie« 475 

Sechster Teil 
Korporative Staatsgewalt im Lichte des grundgesetzlichen 

Organisationsrechts 477 

§20 Verfassungsrechtliche Organisation der Staatsfunktionen und 
korporative Staatsgewalt 478 

I. Korporative Staatsgewalt als Gegenstand der verfassungsrecht-
lichen Organisation der Staatsfunktionen 478 

II. Verteilung der Organisationsgewalt 479 

III. Rationalität der Staatsorganisation 484 

IV. Korporative Staatsgewalt und Organisation der Regierungs-
funktion 489 

V. Korporative Staatsgewalt und Organisation der Gesetzgebungs-
funktion 490 

VI. Korporative Staatsgewalt und Organisation der Verwaltungs-
funktion 492 

VII. Korporative Staatsgewalt und Organisation der Rechtsprechungs-
funktion 501 

§ 21 Beamtenrechtlicher Funktionsvorbehalt und korporative Staats-
gewalt 507 

Siebter Teil 
Ausblick auf internationale Dimensionen korporativer 

Staatsgewalt 515 

§22 Transnationale korporative Staatsgewalt 516 

I. I C A N N als Referenzbeispiel 516 



X X Inhaltsverzeichnis 

1. I C A N N als Verwalterin des Systems der Bereichsnamen 

(DNS) 516 

a) Uberbl ick über die Verwaltung des DNS 516 

b) Internet als »Netzwerk der Netzwerke« 517 

c) Bereichsnamen und IP-Nummern als Internet-Adressen . . 518 

d) Hierarchien im DNS 519 

aa) Hierarchische Struktur der Bereichsnamen 519 

bb) Hierarchischer Aufbau der Bereichsnamen-Server . . . 520 

e) Charakterist ische Besonderheiten der Bereichsnamen . . . . 522 

aa) Einmaligkeit jedes Bereichsnamens 522 

bb) Kennzeichenfunktion von Bereichsnamen 522 

f ) Monopols truktur des Stammserver-Systems 523 

g) Von der Verwaltung des D N S Betroffene 524 

2. Verwaltung des DNS durch I C A N N als transnationale Staats-

gewalt 526 

a) »Tripartistisches« Arrangement zwischen DoC, I C A N N 

und VeriSign (NSI) über die Verwaltung des D N S 526 

b) ICANN-Akkred i t i e rung von Registrierungsstel len als 

Verwaltungshandeln 529 

c) Verordnung des U D R P als Streitbei legungsmechanismus 

als Gesetzgebungs- und Verwaltungshandeln 531 

d) Einrichtung neuer gTLDs als politisch gestaltendes Verwal-

tungshandeln 533 

e) Verwaltung des D N S mehr als bloße technische Standardisie-

rung 535 

f ) DoC's Aufsicht über I C A N N 538 

g ) I C A N N als »State actor« nach der »State action doctrine« 

des US-amerikanischen Verfassungsrechts 539 

aa) »>Duck< test« als Maßstab des ersten Anscheins 540 

bb) »Edmonson-Test« als rechtstechnischer verfassungs-

rechtlicher Prüfungsmaßstab 542 

aaa) Ausübung eines von der Staatsgewalt ausgehenden 

(Vor-)Rechts durch I C A N N 542 

bbb) Umfang der staatlichen Unterstützung und Hilfen 

für I C A N N 544 

ccc) Wahrnehmung einer traditionell staatlichen 

Aufgabe durch I C A N N 546 

ddd) Außergewöhnl iche Verstärkung der von I C A N N 

ausgehenden Maßnahmen durch Begleitumstände 

staatlicher Gewalt 547 

cc) Zusammenfassende Würd igung 550 

aaa) I C A N N als „State actor" im Sinne des US-amer i -

kanischen Verfassungsrechts 550 

bbb) Verwaltung des D N S als „Staatsgwalt" im Sinne 

des deutschen Verfassungsrechts und des Völker-

rechts 551 



Inhaltsverzeichnis XXI 

h) »Transnationalität« der Verwaltung des DNS 553 
3. I C A N N als privat organisiertes Interesse 553 

a) I C A N N als »Organisation« 554 
b) I C A N N als »private« Organisation 556 
c) I C A N N als privat organisiertes »Interesse« 558 

4. I C A N N als in die transnationale Ausübung von Staatsfunktio-
nen »integrierte« private Interessenorganisation 559 

II. Problematik der Legitimation transnationaler korporativer Staats-
gewalt am Beispiel ICANN's 562 
1. Transnationalität als primäres Legitimationsproblem 562 
2. Möglichkeiten der Entschärfung des Legitimationsproblems? . 564 

a) Errichtung und Betrieb alternativer, mit dem DNS konkur-
rierender Bereichsnamen-Systeme? 564 

b) Aufgabenprivatisierung der DNS-Verwaltung? 568 
3. Zwischenstaatliche Einrichtung als Träger der Verwaltung 

des DNS? 570 
4. Staatliche Duldung der transnationalen korporativen Staats-

gewalt? 572 

§ 23 Supranationale korporative Hoheitsgewalt 577 

I. »Sozialer Dialog« in der Europäischen Gemeinschaft als Referenz-
beispiel 577 
1. Grundzüge der Rechtsetzung im Verfahren des »sozialen 

Dialogs« 577 
2. Rechtsetzung im Verfahren des sozialen Dialogs als Form supra-

nationaler korporativer Hoheitsgewalt 584 

II. Problematik der Legitimation supranationaler korporativer 
Hoheitsgewalt am Beispiel des sozialen Dialogs 586 
1. Erfordernis effektiver demokratischer Legitimation der Aus-

übung supranationaler Hoheitsgewalt 586 
2. Grundzüge einer Theorie der Legitimation supranationaler 

Herrschaft am Beispiel der Europäischen Gemeinschaft 587 
3. Defizitäre Legitimation der Durchführung von Vereinbarungen 

der Sozialpartner durch den Rat 599 
4. Grundstrukturen eines hinreichenden Legitimationsniveaus 

für die Rechtsetzung im Verfahren des sozialen Dialogs 605 

§24 Schlußbemerkungen: zur »organisierten Zivilgesellschaft« und 
Subsidiarität korporativer Staatsgewalt 609 

I. Subsidiarität korporativer Staatsgewalt als Schutz des Gemein-
wesens vor korporatistisch-ständischer »Formierung« 609 

II. Korporatistisch-ständische Formierung des Gemeinwesens durch 
»Zivilen Dialog« mit der »(organisierten) Zivilgesellschaft« auf 
Unionsebene? 611 



XXII Inhaltsverzeichnis 

Leitsätze 622 

Zentrale Aussagen 645 

Literaturverzeichnis 653 

Stichwortverzeichnis 683 



Abkürzungen 

a. A. anderer Ansicht 
a.a.O. am angegebenen Ort 
ABl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Abs. Absatz 
Abschn. Abschnitt 
AcP Archiv für die civilistische Praxis 
A E A Association of European Airlines 
AEntG Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden 

Dienstleistungen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) 
A G Aktiengesellschaft 
a.F. alte Fassung 
Alt. Alternative 
Am. Amendment 
A ö R Archiv des öffentlichen Rechts 
A P N I C Asia Pacific Network Information Centre 
A r b G G Arbeitsgerichtsgesetz 
arg. e argumentum e 
A R I N American Registry for Internet Numbers 
ARSP Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 
Art. Artikel 
A S O Address Supporting Organization 
A t G Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen 

ihre Gefahren (Atomgesetz) 
Aufl. Auflage 
A u R Arbeit und Recht 
Az. Aktenzeichen 

B A G E 
BAnz 
BauArbbV 
B a u G B 
BayVBl. 
B a y V f G H E 

BB 
BBankG 
B B G 
Bd. 
B D A 
B D I 
Ber lVfGH 
BetrVG 
B G B 

Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts 
Bundesanzeiger 
Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe 
Baugesetzbuch 
Bayerische Verwaltungsblätter 
Sammlung von Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs mit 
Entscheidungen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Bayerischen 
Dienststrafhofs 
Der Betriebs-Berater 
Gesetz über die Deutsche Bundesbank 
Bundesbeamtengesetz 
Band 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin 
Betriebsverfassungsgesetz 
Bürgerliches Gesetzbuch 



XXIV Abkürzungen 

BGBl. 
BGH 
BGHZ 
BGG 

B H O 
BImSchG 

BImSchV 
BNatSchG 
BR-Drs. 
BRRG 

BremStGH 
BT-Drs. 
BVerfGE 
BVerfGG 
BVerwG 
BVFG 

BWG 
bzw. 

Bundesgesetzblatt 
Bundesgerichtshof 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungs-
gesetz) 
Bundeshaushaltsordnung 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Im-
missionsschutzgesetz) 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) 
Bundesrats-Drucksache 
Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts (Beamtenrechtsrah-
mengesetz) 
Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen 
Bundestags-Drucksache 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundes-
vertriebenengesetz) 
Bundeswahlgesetz 
beziehungsweise 

ccNSO Country Code Names Supporting Organization 
ccTLD contry code top-level domain 
CEEP Centre européen des entreprises publiques 
C E R N Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
CML Rev. Common Market Law Review 

DB Der Betrieb 
dems. demselben 
dens. denselben 
ders. derselbe 
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
d.h. das heißt 
dies. dieselbe(n) 
D I H K Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
D I N Deutsches Institut für Normung e.V. 
Diss. Dissertation 
DNS domain name system 
D N S O Domain Name Supporting Organization 
DoC Department of Commerce 
Dok. Dokument 
D Ö V Die Öffentliche Verwaltung 
DRiG Deutsches Richtergesetz 
DSD Duales System Deutschland 
Duke L. & 
Tech. Rev. Duke Law and Technology Review 
DV Die Verwaltung 
DVB1. Deutsches Verwaltungsblatt 
DVO-JuSchG Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes 
DV TVG Verordnung zur Durchführung des Tarifvertragsgesetzes 



Abkürzungen XXV 

E G Europäische Gemeinschaft; Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft 

E G B Europäischer Gewerkschaftsbund 
Einf Einführung 
E L J European Law Journal 
E.L.Rev. European Law Review 
endg. endgültig 
E U Europäische Union; Vertrag über die Europäische Union 
E u G Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften 
E u G H Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
E u R Europarecht 
E u Z W Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
e.V. eingetragener Verein 
EvStL Evangelisches Staatslexikon 
E W G V Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

f. folgende 
F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Fed.Reg. Federal Register 
ff. fortfolgende 
Frhr. Freiherr 
F S H G Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
FStrPrivFinG Gesetz über den Bau und die Finanzierung von Bundesfernstraßen durch Pri-

vate (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) 
Fußn. Fußnote 

G A C Governmental Advisory Committee 
G e n T G Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz) 
G e n T S V Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gen-

technischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen (Gentechnik-Sicherheitsver-
ordnung) 

G E W Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
GewArch Gewerbearchiv 
G G Grundgesetz 
G G O Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien 
G j S Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
G j S M Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte 
G N S O Generic Names Supporting Organization 
G O B T Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
G O N W Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
g T L D generic top-level domain 
G V G Gerichtsverfassungsgesetz 
G W B Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
G Y I L German Yearbook of International Law 

Halbbd. Halbband 
Halbs. Halbsatz 
H a n d w O Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) 
H G r G Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder 

(Haushaltsgrundsätzegesetz) 
Hrsg. Herausgeber 
hrsg. herausgegeben 
http hypertext transfer protocol 

I A N A Internet Assigned Numbers Authority 



XXVI Abkürzungen 

I C A N N Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
i.d.F. in der Fassung 
I G Industriegewerkschaft 
I G B A U Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
I G B C E Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 
I H K - G Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskam-

mern 
Inc. Incorporated 
IP Internet-Protocol 
i.S. im Sinne 
ISP Internet Service Provider 
i.V. in Verbindung 

J A Juristische Arbeitsblätter 

Jg- Jahrgang 
J ö R Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 
Jura Juristische Ausbildung 
JurPC Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik 
JuS Juristische Schulung 
JuSchG Jugendschutzgesetz 
J Z Juristenzeitung 

Kap. Kapitel 
KJ Kritische Justiz 
K M U kleine und mittlere Unternehmen 
KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
KrW-/AbfG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-

träglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) 
K r O N W Kreisordnung für das Land Nordrhein-Wetsfalen 

L A N local area network 
lit. littera 
L K V Landes- und Kommunalverwaltung 
L O G Gesetz über die Organisation der Landesverwaltung (Landesorganisationsge-

setz) 

M A N metropolitan area network 
MBestG Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) 
MedR Medizinrecht 
MindArbBedG Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen 
Mio. Million(en) 
m.w.Nachw. mit weiteren Nachweisen 

N.F. Neue Folge 
N G O non-governmental organization 
N J W Neue Juristische Wochenschrift 
N J W - R R NJW-Rechtsprechungsreport 
Nr. Nummer 
NSI Network Solutions, Inc. 
N T I A National Telecommunications and Information Administration 
N u R Natur und Recht 
N V w Z Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
N W Nordrhein-Westfalen 
NWVB1. Nordrhein-westfälische Verwaltungsblätter 
N W V e r f G H Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 



Abkürzungen XXVII 

NZA Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht 

o. oben 
o.J. ohne Jahr 
O L G Oberlandesgericht 
O V G Oberverwaltungsgericht 
O V G E Entscheidungen des königlichen Oberverwaltungsgerichts; Entscheidungen 

der Oberverwaltungsgerichte für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster 
sowie für die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein in Lüneburg 

ParteiG Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) 
PersR Der Personalrat 
PostVwG Gesetz über die Verwaltung der Deutschen Bundespost (Postverwaltungsge-

setz) 
PSO Protocol Supporting Organization 
PVS Politische Vierteljahresschrift 

RdA Recht der Arbeit 
rev. Revidiert 
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
RichterwahlG Richterwahlgesetz 
R I P E - N C C Réseaux IP Européens - Network Coordination Centre 
Rn. Randnummer 
Rs. Rechtssache 

S. Seite 
sc. scilicet 
S.Ct. Supreme Court Reporter 
SGB Sozialgesetzbuch 
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster In-

stanz der Europäischen Gemeinschaften 
SLD second level domain 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
sog. sogenannte(r,s) 
Sp. Spalte 
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz 
StAngRegG Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit 
str. streitig 
StrlSchV Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strah-

lenschutzverordnung) 
st.Rspr. ständige Rechtsprechung 
StWG Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
StWStP Staatswissenschaften und Staatspraxis 
Studienausg. Studienausgabe 

TCP Transmission Control Protocol 
ThürVerfGH Thüringer Verfassungsgerichtshof 
T K G Telekommunikationsgesetz 
T L D top-level domain 
TUV Technischer Uberwachungsverein 
T V G Tarifvertragsgesetz 
Tz. Textziffer 

u.a. und andere 
U D R P Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 



XXVIII Abkürzungen 

U E A P M E Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises 
U N I C E Union des industries de la Communauté Eurpéenne 
Unterabs. Unterabsatz 
U R L Uniform Resource Locator 
US United States 
U.S. United States Reporter 
usw. und so weiter 

U V P G Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

v. von, vom 
ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
VerpackV Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 

(Verpackungsverordnung) 
VerwArch Verwaltungsarchiv 
V G Verwaltungsgericht 
vgl. vergleiche 
V G H Verwaltungsgerichtshof 
Vol. Volume 
Vorb. Vorbemerkungen 
VR Verwaltungsrundschau 
W D S t R L Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
V w G O Verwaltungsgerichtsordnung 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
WAN wide area network 
W D R Westdeutscher Rundfunk Köln 
W D R G Gesetz über den »Westdeutschen Rundfunk Köln« (WDR-Gesetz) 
W H G Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
WiVerw Wirtschaft und Verwaltung 
WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht. Wertpapier-Mitteilungen 
WRV Weimarer Reichsverfassung 
www world wide web 

ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
z.B. zum Beispiel 
Z D H Zentralverband des Deutschen Handwerks 
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht 
Z G R Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 
Ziff. Ziffer 
ZKBS Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit 
ZKBSV Verordnung über die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit 
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen 
Z.Polit. Zeitschrift für Politik 
ZSR Zeitschrift für Sozialreform 
ZUM Zeitschrift für Medien- und Urheberrecht 
Z U R Zeitschrift für Umweltrecht 



Einleitung 

Staat und Gesellschaft bilden in der Wirklichkeit ein »diosmotisches System«. Die 
verfassungstheoretisch zwischen Staat und Gesellschaft bisweilen gezogene Trenn-
wand erweist sich realiter als beidseitig permeable Scheidewand. Aus der Gesell-
schaft heraus vermögen vor allem die Interessenverbände »osmotischen Druck« 
gegenüber dem Staat aufzubauen. Dabei »diffundiert« der Einfluß der gesellschaft-
lichen Interessengruppen in unterschiedlicher Intensität in die Sphäre der staatli-
chen Gewalt. 

Den Gegenstand der Arbeit bildet ein begrenzter Ausschnitt aus jener vielgestal-
tigen verbandlichen »Einflußdiffusion«. Verfassungsrechtlich untersucht werden 
soll allein die Verflechtung privater Interessenorganisationen mit der Ausübung 
der staatlichen Funktionen der Gesetzgebung, der Vollziehung (Regierung und 
Verwaltung) oder der Rechtsprechung in der Weise, daß die privat organisierten In-
teressen die Ausübung der jeweiligen Staatsfunktion auf staatliche Veranlassung 
hin (mit-)steuern. Derartige Integration privat organisierter Interessen in die Aus-
übung von Staatsfunktionen soll mit dem Begriff der »korporativen Staatsgewalt« 
eingefangen werden. 

Unter dem Titel »Korporative Staatsgewalt« will diese Arbeit mithin nicht in die 
allgemeinere, vor allem politikwissenschaftlich geführte Debatte um die »Herr-
schaft der Verbände« (Theodor Eschenburg)x einsteigen. Denn viele der unter die-
sem Schlagwort diskutierten Versuche der Einflußnahme von Interessengruppen 
auf die staatliche Herrschaft, insbesondere auf die politische Staatsleitung, sind in 
den Worten des Bundesverfassungsgerichts »verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen«2. Demgegenüber stellen sich konkrete Fragen nach verfassungsrechtli-
chen Maßstäben und Grenzen, sobald privat organisierte Interessen bzw. deren Re-
präsentanten steuernd auf die Ausübung von Staatsfunktionen einwirken. 

Das in der Öffentlichkeit gegenwärtig wohl prominenteste Beispiel für korpora-
tive Staatsgewalt bildet das (Anfang des Jahres 2003 wieder aufgelöste) »Bündnis 
für Arbeit«, welches die Bundesregierung im Jahr 1998 ins Leben gerufen hatte. In 
»konsensdemokratischer« Manier wurden dabei zwischen der Regierung, Wirt-
schaftsverbänden und Gewerkschaften unter anderem Gesetzentwürfe »auspak-
tiert«, deren »Ratifikation« durch die regierungstreue Mehrheit im Bundestag er-

1 Welcher dieses Schlagwort freilich mit einem Fragezeichen versehen hat: T. Eschenburg, Herr-
schaft der Verbände?, 1955. 

2 BVerfGE 5, 85 (232). 
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wartet wurde und nach den Funktionsbedingungen des parlamentarischen Regie-
rungssystems auch zu erwarten war. 

Solche netzwerkartigen Mechanismen des Dialogs und der Konsultation mit In-
teressengruppen werden heute mehr denn je als bevorzugtes Mittel eines »besseren 
Regierens« gehandelt. Um die »Globalisierung« sozial- und umweltverträglich zu 
gestalten, suchen die nationalen Regierungen und internationalen Organisationen 
den Dialog etwa mit den sogenannten »Nichtregierungsorganisationen«. In der 
Europäischen Union will die Kommission Dialog- und Konsultationsstrukturen 
auf- und ausbauen, mit welchen die Akteure der »organisierten Zivilgesellschaft« 
in die Verantwortung für ein besseres »europäisches Regieren« genommen werden 
sollen. 

Daß die Europäische Kommission dabei den Sozialpartnern innerhalb der »or-
ganisierten Zivilgesellschaft« eine besondere Rolle zumißt, macht ihr Vorschlag für 
einen Ratsbeschluß deutlich, mit welchem ein »Tripartiter Sozialgipfel für Wachs-
tum und Beschäftigung« errichtet werden soll3. In dieser (mittlerweile vom Rat 
verabschiedeten4) ständigen »Konzertierung zwischen dem Rat, der Kommission 
und den Sozialpartnern« hat das Europäische Parlament keinen Platz. 

Daran erweist sich nur paradigmatisch, daß ständisch-korporatistische Struktu-
ren im allgemeinen eine prinzipiell antiparlamentarische Tendenz aufweisen. Mit 
dem vom Volk allgemein und unmittelbar gewählten, das Volk gleichsam »dupli-
zierenden« Parlament steht aber zugleich die freie und gleiche demokratische 
Selbstbestimmung des Einzelnen auf dem Spiel. In der repräsentativen Demokratie 
des Grundgesetzes muß sich daher gerade das Parlament als zentrale Legitima-
tions- und Steuerungsinstanz auch gegenüber Formen korporativer Staatsgewalt 
behaupten, soll das Gemeinwesen nicht ständisch-korporatistisch verformt wer-
den. Vor allem hierauf wird die verfassungsrechtliche Untersuchung korporativer 
Staatsgewalt zu fokussieren sein. 

Die vorliegende Arbeit unternimmt nicht den Versuch, die Verfassungswidrig-
keit korporativer Staatsgewalt grundsätzlich nachzuweisen. Vielmehr sollen ver-
fassungsrechtliche Maßstäbe gewonnen werden, anhand derer beurteilt zu werden 
vermag, inwieweit die Einrichtung einer konkreten Form korporativer Staatsge-
walt unter dem Grundgesetz zulässig ist. 

Der Begriff der »korporativen Staatsgewalt« soll hierzu in der Weise gleichsam 
»subsumtionsfähig« entwickelt werden, daß eine eindeutige Qualifizierung kon-
kreter Formen der Einbeziehung privat organisierter Interessen in die Ausübung 
von Staatsfunktionen als korporative Staatsgewalt möglich wird. Für das Merkmal 
der »Staatsgewalt« (§1) ist ein »Zurechnungsmodell« zu entwerfen, anhand dessen 
allgemein bestimmt zu werden vermag, wann ein Handeln Privater nicht mehr pri-
vates Handeln, sondern staatliches, d.h. dem Staat zuzurechnendes Handeln dar-

3 In: Europäische Kommission, Der europäische soziale Dialog, Determinante für Modernisie-
rung und Wandel, KOM(2002) 342 endg., S.35ff. 

4 Beschluß des Rates vom 6. März 2003 zur Einrichtung eines Dreigliedrigen Sozialgipfels für 
Wachstum und Beschäftigung (2003/174/EG) (ABl. L Nr. 70, S.31). 
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stellt. Ein solches Modell der Zurechnung zum Staat erlaubt in Fällen des Zusam-
menwirkens von Staat und Privaten für die verfassungsrechtlich entscheidenden 
Fragen etwa nach der Grundrechtsbindung oder der demokratischen Legitimation 
klarere Aussagen als die immer neuen Versuche der Typologisierung von Phäno-
menen staatlich-privater »Kondominien«. 

»Korporativ« wird die Staatsgewalt durch die Integration privat organisierter 
Interessen (bzw. - synonym - privater Interessenorganisationen) in die Ausübung 
der staatlichen Gesetzgebungs-, Vollziehungs- oder Rechtsprechungsfunktion 
(§2). Während sich hinter dem Kriterium der »Integration« der Gedanke der Zu-
rechnung zum Staat verbirgt, erfährt die Untersuchung über den Begriff der »pri-
vat organisierten Interessen« eine nähere Eingrenzung. Selbstverständlich fallen 
die »klassischen« Interessenverbände wie die Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände unter den Begriff der privat organisierten Interessen. Im übrigen stellen 
sich Fragen der Ausgrenzung etwa mit Blick auf interessenvertretende Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, Kirchen, (Groß-)Demonstrationen und Bürger-
initiativen, »Klassen«, »Schichten« und »Stände« sowie politische Parteien. Der 
weiteren Annäherung an den mit »korporativer Staatsgewalt« bezeichneten Ge-
genstand der Untersuchung dient die Klärung der Frage, in welchem Verhältnis 
die Integration privat organisierter Interessen in die Ausübung von Staatsfunktio-
nen zu den tradierten Typen »verklammerter« Beziehungen zwischen Staat und 
Privaten steht und welche Berührungspunkte das Thema der korporativen Staats-
gewalt mit der in der Politikwissenschaft geführten »Neokorporatismus«-Debat-
te hat. 

Um sich nicht in theoretischer Abstraktion zu verlieren, sind Referenzbeispiele 
aus der Praxis gewählt worden, welche im Verlauf der Arbeit immer wieder darauf-
hin zu überprüfen sind, ob sie den rechtswissenschaftlich ermittelten verfassungs-
rechtlichen Anforderungen standhalten. In diesem Sinne soll das Phänomen der 
korporativen Staatsgewalt am »Bündnis für Arbeit«, an der Allgemeinverbindlich-
keitsanordnung des Mindestlohn-Tarifvertrags im Baugewerbe, an der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Schriften und Medieninhalte sowie an den ehren-
amtlichen Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit exemplifiziert werden. 

An die Begriffsbildung schließt sich die Frage nach den Funktionen korporativer 
Staatsgewalt an (§3), d.h. die Frage nach Zwecken, welche über die Interessenver-
tretung in Ausübung von Staatsfunktionen erreicht werden sollen. Derartige 
Zwecke vermögen der Einrichtung konkreter Formen korporativer Staatsgewalt 
einen sachlichen Grund zu vermitteln, aber auch funktionsspezifische Grenzen zu 
ziehen. 

Aus der allgemeineren rechts- und politikwissenschaftlichen Diskussion um den 
Einfluß der Verbände auf den Staat lassen sich dann drei Grundfragen an korporati-
ve Staatsgewalt herausdestillieren, aus welchen die Besorgnis spricht, einzelne ge-
sellschaftliche Gruppen würden sich allein um des eigenen Vorteils willen des Staa-
tes »bemächtigen«. Erstens stellt sich die Frage nach der prinzipiellen »Gemein-
wohlverträglichkeit« korporativer Staatsgewalt als solcher (§4). Zum zweiten 
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könnte die Teilhabe gesellschaftlicher Gruppen an staatlicher Herrschaft in der 
Form korporativer Staatsgewalt eine grundlegende Verwerfung im grundgesetz-
lich geordneten Verhältnis von Staat und Gesellschaft bedeuten (§ 5). Schließlich 
mag in solcher Teilhabe eine grundsätzliche Bedrohung der »inneren« Souveränität 
des Staates gegenüber sozialen Mächten gesehen werden (§6) . 

Wird korporative Staatsgewalt am Maßstab des demokratischen Prinzips des 
Grundgesetzes untersucht, dann dürften sich im Lichte der herrschenden, auch 
vom Bundesverfassungsgericht vertretenen Legitimationsdogmatik Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit korporativer Staatsgewalt einstellen (§7) . Denn prima facie 
fügen sich Interessenvertreter eher nicht in die danach prinzipiell für unabdingbar 
gehaltene »ununterbrochene Legitimationskette« ein und agieren darüber hinaus 
häufig im weisungs- und aufsichtsfreien Raum. 

Die im vergangenen Jahrzehnt sehr streitig geführte Diskussion um die dem 
Grundgesetz gemäße Lehre von der Legitimation staatlicher Herrschaft fordert zu 
einer grundlegenden Rekonstruktion der Legitimationsdogmatik heraus (§§ 8 bis 
10). Den Anlaß hierzu bietet die verfassungsrechtliche Untersuchung korporativer 
Staatsgewalt. Denn die Kritiker der herrschenden Legitimationsdogmatik dürften 
korporativer Staatsgewalt grundsätzlich demokratische Legitimation attestieren. 
Die gründlich rekonstruierte Legitimationsdogmatik ist dann auf korporative 
Staatsgewalt und insbesondere die Referenzbeispiele anzuwenden (§11) . 

Der Disput um die »reine« Lehre von der Legitimation staatlicher Herrschaft 
kreist um drei Fragen, nämlich ob das auf die Staatsangehörigen begrenzte Volk das 
einzige Legitimationssubjekt bildet, ob die personelle Legitimation lediglich durch 
»ununterbrochene Legitimationsketten« gewährleistet zu werden vermag und ob 
grundsätzlich allein eine weisungs- und aufsichtshierarchisch strukturierte Verwal-
tungsorganisation dem Verwaltungshandeln volle inhaltliche Legitimation vermit-
teln kann. 

Nicht nur die bisweilen schroff geführten Auseinandersetzungen im Schrifttum 
zeigen, daß eine Konsolidierung der Legitimationsdogmatik noch lange nicht ein-
getreten ist. Protagonisten derjenigen Auffassungen, welche von der herrschenden, 
bislang auch vom Bundesverfassungsgericht vertretenen Legitimationsdogmatik 
abweichen, bekleiden mittlerweile selbst die Ämter von Richtern des Bundesver-
fassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht aber ist in jüngster Zeit wieder mit 
der Problematik der demokratischen Legitimation (in Fällen funktionaler Selbst-
verwaltung) befaßt worden. Diese Verfahren hat das personell »erneuerte« Bun-
desverfassungsgericht indes (noch) nicht zum Anlaß genommen, die verfassungs-
gerichtliche Legitimationslehre von Grund auf zu novellieren5. 

In engem Zusammenhang mit der Legitimationsproblematik steht die Frage da-
nach, ob nicht die Integration privat organisierter Interessen in die Ausübung von 
Staatsfunktionen diesen Gruppen und ihren Mitgliedern im Widerspruch zum 

5 Siehe BVerfG, N V w Z 2003, S. 974ff. , sowie die zugrunde liegenden Vorlagebeschlüsse 
B V e r w G E 106, 64; BVerwG, N V w Z 1999, S .870ff . 
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Prinzip demokratischer Gleichheit einen »Sondereinfluß« auf die staatliche Herr-
schaft gewährt (§ 12). Insofern stellt der demokratische Gleichheitsgrundsatz kor-
porative Staatsgewalt vor die Herausforderung, die gleichmäßige Mitwirkung aller 
an der demokratischen Legitimation der Ausübung von Staatsgewalt und die 
gleichmäßige Einflußnahme aller auf die Ausübung von Staatsgewalt - unbescha-
det der Integration privater Interessenorganisationen in die Ausübung von Staats-
funktionen - zu gewährleisten. Den Prüfungsmaßstab bildet dabei der demokrati-
sche Gleichheitssatz in seinen grundgesetzlichen Ausprägungen, nämlich des glei-
chen Wahlrechts und des gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern. Flankierenden 
Schutz gegen einen gleichheitswidrigen Sondereinfluß privat organisierter Interes-
sen bietet bei Kollegialorganen das Erfordernis qualifizierter Mehrheiten oder der 
Einstimmigkeit als Modifikationen des demokratischen Mehrheitsprinzips (§13). 

Die aus den Prinzipien demokratischer Legitimation und demokratischer 
Gleichheit heraus formulierten Bedenken gegen korporative Staatsgewalt verwei-
sen auf eine mögliche Störung auch des Prinzips demokratischer Repräsentation 
(§ 14). Denn korporative Staatsgewalt wirft das Problem auf, ob angesichts der be-
zweckten Interessenrepräsentation in Ausübung von Staatsfunktionen noch ein re-
präsentativer Demokratie entsprechender formaler und inhaltlicher Zurechnungs-
zusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft gewahrt zu werden ver-
mag. 

Die Betrachtungen zu korporativer Staatsgewalt im Lichte des demokratischen 
Prinzips müssen schließlich auf die Hervorbringung des Gemeinwohls als ethi-
scher Voraussetzung der Demokratie eingehen (§ 15). Insofern öffnet sich nämlich 
ein Spannungsfeld zwischen der Einrichtung konkreter Formen korporativer 
Staatsgewalt durch den Staat und seiner Aufgabe, »Hüter des Gemeinwohls gegen-
über Gruppeninteressen zu sein«6. 

Überdies ist die Frage zu klären, ob der Staat eine Binnendemokratisierung der 
in die Ausübung von Staatsfunktionen integrierten privat organisierten Interessen 
fordern darf oder muß (§ 16). Mit Blick auf die Umschreibung korporativer Staats-
gewalt als Integration privat organisierter Interessen in die Ausübung von Staats-
funktionen könnte sich eine demokratischen Grundsätzen entsprechende innere 
Ordnung als Erfordernis des Demokratieprinzips, etwa zum Schutz des demokra-
tischen Willensbildungsprozesses, ergeben. Auch der Zweck der authentischen In-
teressenrepräsentation oder die verschiedenen Funktionen korporativer Staatsge-
walt bieten Anknüpfungspunkte dafür, im Einzelfall korporativer Staatsgewalt de-
mokratische Binnenstrukturen von den in die Ausübung von Staatsfunktionen in-
tegrierten privaten Interessenorganisationen zu fordern. Demokratischen Grund-
sätzen entsprechende Binnenstrukturen der in die Ausübung von Staatsfunktionen 
integrierten privat organisierten Interessen könnten sich schließlich auch unter 
dem Aspekt des Grundrechtsschutzes durch Verfahren und Organisation ergeben. 

6 BVerfGE 33, 125 (159). 
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Aus der grundrechtlichen Perspektive (§17) ist ein möglicher Grundrechtsver-
zicht der Mitglieder der konkret in die Ausübung von Staatsfunktionen integrier-
ten privaten Interessenorganisationen für den Fall zu diskutieren, daß (auch) die 
Mitglieder durch Maßnahmen belastet werden, welche im Rahmen der konkreten 
Form korporativer Staatsgewalt getroffen werden. In ihrer abwehrrechtlichen Di-
mension könnten sich die Grundrechte aber nicht nur gegen derartige Maßnah-
men, sondern vor allem auch gegen den Ausschluß der nichtorganisierten Einzel-
nen oder privater Interessenorganisationen von konkreten Formen korporativer 
Staatsgewalt oder gegen die vollständige Auflösung konkreter Formen korporati-
ver Staatsgewalt wenden. Im Zusammenhang mit der Einrichtung konkreter For-
men korporativer Staatsgewalt den privaten Interessenorganisationen oder deren 
Mitgliedern auferlegte Pflichten vermögen ebenso die grundrechtliche Abwehr-
funktion auszulösen. Im weiteren erstreckt sich die grundrechtliche Untersuchung 
darauf, ob und inwieweit die Grundrechte Ansprüche auf Teilhabe an konkreten 
Formen korporativer Staatsgewalt oder auf deren Einrichtung oder Fortsetzung 
vermitteln können. Die Einrichtung und konkrete Ausgestaltung von Formen kor-
porativer Staatsgewalt könnten wichtige Impulse vom Gedanken des Grund-
rechtsschutzes durch Verfahren und Organisation erhalten. Im Lichte der mittel-
baren Drittwirkung der Grundrechte ist schließlich zu erwägen, ob und inwieweit 
die in die Ausübung von Staatsfunktionen integrierten privat organisierten Interes-
sen im Verhältnis zum Einzelnen ausnahmsweise Aufnahmegeboten bzw. Aus-
schlußverboten unterliegen. Die objektive Dimension speziell der Vereinigungs-
freiheit, mit welcher die objektive Grundsatzentscheidung des Grundgesetzes ge-
gen eine ständisch-korporatistische Gliederung des Gemeinwesens verbunden ist, 
setzt der beliebigen Ausweitung korporativer Staatsgewalt Grenzen. Schließlich 
stellt sich im Rahmen der grundrechtlichen Betrachtung korporativer Staatsgewalt 
noch die Frage nach der Grundrechtsbindung der in die Ausübung von Staatsge-
walt integrierten privat organisierten Interessen bzw. ihrer Repräsentanten. 

Korporative Staatsgewalt muß auch mit den Prinzipien formeller Rechtsstaat-
lichkeit in Einklang stehen. Wie das Beispiel vor allem der Gewerkschaften zeigt, 
werden einzelne privat organisierte Interessen in kaum mehr überschaubarem Maß 
in die Ausübung aller Staatsfunktionen (der Gesetzgebung, der Regierung und 
Verwaltung sowie der Rechtsprechung) zugleich integriert. Hinter diesem Zustand 
verbirgt sich jedenfalls prinzipiell das Potential zur »Egalisierung« der grundge-
setzlichen Gewaltenteilung (§18). Der Vorbehalt des Gesetzes (§ 19) dürfte in sei-
ner Erweiterung durch die »Wesentlichkeitstheorie« weithin eine parlamentsge-
setzliche Regelung für die Einrichtung jeweils konkreter Formen korporativer 
Staatsgewalt fordern. 

Einrichtung und Ausgestaltung korporativer Staatsgewalt müssen ferner den 
Maßstäben der verfassungsrechtlichen Organisation der Staatsfunktionen entspre-
chen (§20). In dieser Hinsicht stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit für die 
Organisation konkreter Formen korporativer Staatsgewalt. Auch danach wird sich 
beispielsweise beurteilen lassen, ob die Bundesregierung kraft ihrer Organisations-
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gewalt das »Bündnis für Arbeit« alleine ohne Mitwirkung des Bundestages ins Le-
ben rufen durfte. Der schlichten »Ratifikation« von Regelwerken, welche von pri-
vat organisierten Interessen autonom ausgehandelt worden sind, könnte (auch) die 
verfassungsrechtliche Organisation der Gesetzgebungsfunktion entgegenstehen. 
An den Normen über die verfassungsrechtliche Organisation der Verwaltungs-
funktion muß sich die im Bereich der Verwaltung häufige »Ministerialfreiheit« von 
mit privaten Interessenvertretern besetzten Kollegialgremien messen lassen, wel-
che zugleich ein Problem der demokratischen Legitimation darstellt. Bilden Inter-
essenvertreter ehrenamtliche Richter, dann wirken die zu den Normen über die 
verfassungsrechtliche Organisation der Rechtsprechungsfunktion gehörenden 
Vorschriften über die richterliche Unabhängigkeit maßstabsbildend. Außerdem 
sollten die für die Rechtsprechungsfunktion geltenden grundgesetzlichen Organi-
sationsbestimmungen Aufschluß über das Verhältnis der Berufsrichter zu den in-
teressenvertretenden Laienrichtern geben. Das Prinzip rationaler Staatsorganisa-
tion wird korporativer Staatsgewalt als solcher wohl nicht entgegenstehen. Es 
könnte jedoch im Einzelfall korporativer Staatsgewalt die Auswahl der in Aus-
übung von Staatsfunktionen zu repräsentierenden Interessen bzw. der zur Interes-
senrepräsentation berufenen privaten Interessenorganisationen in gewisse Schran-
ken weisen. Für die Integration privat organisierter Interessen in die Ausübung der 
Verwaltungsfunktion stellt schließlich auch der beamtenrechtliche Funktionsvor-
behalt eine verfassungsrechtliche Hürde dar (§21) . 

Den Abschluß der Arbeit bildet ein im wesentlichen auf die Legitimationspro-
blematik beschränkter Ausblick auf internationale Dimensionen korporativer 
Staatsgewalt. Hierzu sollen zwei (Referenz-)Beispiele herangezogen werden, näm-
lich die Verwaltung des Bereichsnamen-Systems für das Internet durch I C A N N 
(§22 ) und die Rechtsetzung im Verfahren des »sozialen Dialogs« in der Europäi-
schen Gemeinschaft (§23) . Anknüpfend an die für die staatliche Ebene rekonstru-
ierte Legitimationsdogmatik soll eine Theorie der Legitimation supranationaler 
Herrschaft zumindest in Grundzügen am Beispiel der Europäischen Gemeinschaft 
entwickelt werden. 

Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit jüngste politische, mit den Stichworten 
»European Governance« und »Global Governance« etikettierte Entwicklungen in 
der Europäischen Union und auf der internationalen Ebene im Rahmen der soge-
nannten »Globalisierung« (§24) . Diese Entwicklungen entspringen dem Wunsch, 
für den weiteren europäischen Integrationsprozeß bzw. für die Globalisierung sol-
che Formen »besseren Regierens« zu finden, welche den Einzelnen wieder ver-
stärkt an die Ausübung von Hoheitsgewalt heranführen sollen. Dadurch soll dem 
als »Ohnmacht« oder »Entfremdung« wahrgenommenen Gefühl des Legitima-
tions- und Steuerungsverlusts gegenüber supra- und internationalen Hoheits-
strukturen die Grundlage entzogen werden. Hierzu werden zunehmend Formen 
des Dialogs und der Konsultation mit der »organisierten Zivilgesellschaft« institu-
tionalisiert, welche freilich einen ständisch-korporatistischen »Formierungs-
druck« auf die Staaten und deren Gesellschaften ausüben und die Mediatisierung 
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des Einzelnen durch Interessenorganisationen befördern können. Zum Schutz der 
nationalstaatlichen Gemeinwesen gegen ihre unumkehrbare ständisch-korporati-
stische Formierung wäre daher an eine Art »Subsidiaritätsprinzip« zu denken, wo-
nach neue Formen korporativer Staats- bzw. Hoheitsgewalt jeweils nur dann ein-
geführt werden dürfen, wenn sie im Vergleich zu »rein-staatlichen« Formen der 
Ausübung von Staatsfunktionen einen signifikanten »Mehrwert« erzeugen. 

Werden die hier entwickelten verfassungsrechtlichen Maßstäbe für korporative 
Staatsgewalt auf die Referenzbeispiele angewandt, dann wird sich das »Bündnis für 
Arbeit« als weithin verfassungswidrige Veranstaltung der Bundesregierung erwei-
sen. In den Referenzbeispielen »Bundesprüfstelle« und »Allgemeinverbindlich-
keitsanordnung des Mindestlohn-Tarifvertrags im Baugewerbe« wird es immerhin 
einiger Nachbesserungen bedürfen, um den verfassungsrechtlichen Standards an 
Formen korporativer Staatsgewalt zu genügen. Auch andere Einzelfälle korporati-
ver Staatsgewalt wie die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit 
(ZKBS) verstoßen zumindest punktuell gegen die Verfassung. 



Erster Teil 

Begriff und Funktionen »korporativer Staatsgewalt« 



§ 1 Begriffselement »Staatsgewalt« 

I. Textkoordinaten des Grundgesetzes: »Staatsgewalt«, »staatliche 
Gewalt«, »öffentliche Gewalt«, »Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 

und Rechtsprechung« 

Wörtlich tritt der Begriff der »Staatsgewalt« im Grundgesetz nur in Art. 20 Abs. 2 
Satz 1 GG in Erscheinung. Nach dieser Norm bildet das Volk den einzigen verfas-
sungsgemäßen Träger aller Staatsgewalt1. Daneben findet sich in der Verfassung die 
Wendung »staatliche Gewalt« in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG. Diese Bestimmung ver-
pflichtet die Staatsgewalt ausdrücklich zur Achtung wie zum Schutz der Men-
schenwürde. Auf eine Begriffsbestimmung der »Staatsgewalt« oder der »staatli-
chen Gewalt« verzichtet das Grundgesetz. 

Neben der »Staatsgewalt« oder »staatlichen Gewalt« findet sich in Art. 19 Abs. 4 
Satz 1 GG und wortgleich in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG noch die »öffentliche Ge-
walt«. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG weist dem Bundesverfassungsgericht die Zustän-
digkeit für die Entscheidung über Verfassungsbeschwerden des Einzelnen wegen 
Verletzung seiner Grundrechte (einschließlich seiner grundrechtsgleichen Rechte) 
»durch die öffentliche Gewalt« zu. Damit deckt sich der Begriff der »öffentlichen 
Gewalt« in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG mit den in Art. 1 Abs. 3 GG bezeichneten 
Grundrechtsadressaten »Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung«. Das Grundgesetz knüpft dabei an die Dreiteilung der einen umfassenden 
Staatsgewalt in eine gesetzgebende, eine vollziehende und eine rechtsprechende 
Gewalt an, wie sie in der Neuzeit im Rahmen der Gewaltenteilungslehre vor allem 
mit dem Namen Charles de Montesquieus2 verbunden ist3. Stellt die Aufzählung 
»Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung« in Art. 1 Abs. 3 GG 
mithin eine abschließende Umschreibung der einen umfassenden Staatsgewalt 
durch diese drei Staatsfunktionen dar, dann bindet Art. 1 Abs. 3 GG ebenso wie be-
reits Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG lückenlos alle »staatliche Gewalt«4. Entsprechend be-

1 Hie rzu nochmals unten unter §9 I., § 10 I. 
2 C. de Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hrsg. v. E. Forsthoff , Erster Band, 1951, Buch XI, 

Kapitel 6, S.214ff. 
3 Vgl. R. Herzog, in: T. M a u n z / G . Dürig, Grundgesetz , Art . 20, V., Rn. 14 (1980); E. Mass, Mon-

tesquieu und die Ents tehung des Grundgesetzes, in: D . Merten (Hrsg.), Gewaltentrennung im 
Rechtsstaat, 2. Aufl. , 1997, S.47ff. 

4 G. Dürig, in: Maunz /Dür ig (o. Fußn. 3), Art . 1 Abs. III, Rn. 100 (1958); ebenso etwa H. Dreier, 
in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz , Bd.I , 1996, Art. 1 III, Rn.36; W. Höfling, in: M. Sachs (Hrsg.), 
Grundgesetz , 2. Aufl. , 1999, Art . 1, Rn. 76f. 
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